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Das ArbG Köln hat entschieden (Urteil vom 20.12.2023 – 18 Ca 3954/23, PM Nr. 2/2024 vom 20.2.2024), dass die Kündigung

eines Schwerbehinderten in den ersten sechs Monaten des Arbeitsverhältnisses diskriminierend im Sinne des § 164 Abs. 2

SGB IX und damit unwirksam sein kann, wenn der Arbeitgeber das Präventionsverfahren nach § 167 Abs. 1 SGB IX nicht

durchgeführt hat. Das ArbG Köln beruft sich dabei auf aktuelle Rechtsprechung des EuGH zum Schwerbehindertenschutz

(EuGH, Urteil vom 10.2.2022, C-485/20), welche schwerbehinderten Personen auch bereits in der Probezeit einen Schutz ge-

währen will. Der mit einem Grad der Behinderung von 80 schwerbehinderte Kläger ist bei der beklagten Kommune als „Be-

schäftigter im Bauhof“ beschäftigt. Der Kläger wurde in der Probezeit in verschiedenen Kolonnen des Bauhofs eingesetzt

und war in dieser Zeit arbeitsunfähig erkrankt. Ebenfalls in der Probezeit kündigte die Arbeitgeberin das Arbeitsverhältnis.

Die 18. Kammer des ArbG Köln hat entschieden, dass die Kündigung gegen das Diskriminierungsverbot des § 164 Abs. 2

SGB IX verstößt und damit unwirksam ist. Der Arbeitgeber sei – entgegen bisheriger Rechtsprechung des BAG – auch wäh-

rend der Wartezeit des § 1 Abs. 1 KSchG verpflichtet, ein Präventionsverfahren nach § 167 Abs. 1 SGB IX durchzuführen. Dies

ergebe die unionsrechtskonforme Auslegung der Norm. § 167 Abs. 1 SGB IX regelt, dass möglichst frühzeitig als Präventions-

maßnahme die Schwerbehindertenvertretung sowie das Integrationsamt einzuschalten sind, wenn Schwierigkeiten im Ar-

beitsverhältnis, die zur Gefährdung dieses Verhältnisses führen können, eintreten. Dies habe die beklagte Arbeitgeberin hier

nicht gemacht. Sie hätte, als sie bemerkte, dass der schwerbehinderte Kläger sich während der Wartezeit – wie sie selbst

vorträgt – nicht bewährte bzw. sich nicht ins Team einfügte und ihren Erwartungen nicht entsprach, Präventionsmaßnah-

men ergreifen und gegebenenfalls die Schwerbehindertenvertretung sowie das Integrationsamt präventiv einschalten müs-

sen, so das ArbG Köln. Gegen das Urteil kann Berufung beim LAG Köln eingelegt werden.

Prof. Dr. Christian Pelke,

Ressortleiter Arbeits-

recht

Entscheidungen
BAG: Kostenbeteiligung des Flugschülers –

Pilotenausbildung – wertlose Teilschulung –

unangemessene Benachteiligung

1. Der zwischen dem Flugschüler und der Flug-

gesellschaft zum Zwecke der Schulungsfinanzie-

rung geschlossene Darlehensvertrag stellt ein

einheitliches Rechtsgeschäft mit dem Schulungs-

vertrag dar, den der Flugschüler mit einer Toch-

tergesellschaft der Fluggesellschaft schließt

(Rn. 16 f.). Dem steht nicht entgegen, dass es

sich um eine dreiseitige Vertragsbeziehung han-

delt, wenn ein enger rechtlicher Zusammenhang

zwischen den Verträgen besteht (Rn. 18).

2. Das einheitliche Rechtsgeschäft aus Schulungs-

vertrag und Darlehensvertrag ist einer AGB-Kon-

trolle anhandder Vorgaben in § 307Abs. 1 BGB zu

unterziehen(Rn. 19). FlugschülersindVerbraucher

(Rn. 20).

3. Aus § 26 BBiG folgt nicht die Anwendbarkeit

der § 12 Abs. 2 Nr. 1, § 14 Abs. 1 Nr. 3 BBiG auf

das mit dem Schulungsvertrag begründete

Rechtsverhältnis. Eine Einstellung nach § 26 BBiG

setzt voraus, dass der Vertragspartner durch ein

Mindestmaß an Pflichtenbindung am arbeits-

technischen Zweck des Betriebs des anderen

Teils mitwirkt. Dies ist bei einer Flugausbildung

an einer Flugschule nicht der Fall (Rn. 50 f.).

4. Vereinbarungen, nach denen sich ein Arbeit-

nehmer an den Kosten einer vom Arbeitgeber fi-

nanzierten Ausbildung zu beteiligen hat, sind

grundsätzlich zulässig. Dies gilt auch für Klauseln,

die eine unbedingte Kostenbeteiligung zum Ge-

genstandhaben (Rn. 25).

5. Bei der Beurteilung der Angemessenheit der

Rückzahlungsverpflichtung istzuberücksichtigen,

ob und inwieweit es dem Flugschüler tatsächlich

und rechtlich möglich war, seine weitere, auf der

Grundschulung aufbauendeAusbildung zumPilo-

ten bei der Fluggesellschaft oder einer anderen

Ausbildungsorganisation zu beenden (Rn. 56).

BAG, Urteil vom 5.9.2023 – 9 AZR 350/22
(Orientierungssätze)

Volltext: BB-ONLINE BBL2024-563-1

unter www.betriebs-berater.de

BAG: Hypotax-Verfahren bei vorübergehen-

der Auslandsentsendung

1.Beisog.Hypotax-oderSteuerausgleichsverfahren

handelt es sich üblicherweise umNettolohnverein-

barungen besonderer Art. Wird ein solches Verfah-

renvereinbart,sollderArbeitnehmerwährendeiner

Auslandstätigkeit trotz Steuerpflicht imEinsatzland

weiterdieNettovergütungerhalten,dieerbeihypo-

thetischer Weitergeltung des deutschen Steuer-

rechts beziehenwürde. Vertraglich kann dies – wie

vorliegend–überdie FestlegungdesBerechnungs-

wegs für die zu zahlende Nettovergütung geregelt

werden. Hypotax- oder Steuerausgleichsverfahren

können auch in Allgemeinen Geschäftsbedingun-

genwirksam vereinbart werden (Rn. 24 ff., 36).

2. Sieht während einer vorübergehenden Aus-

landsentsendung ein kraft beiderseitiger Tarifge-

bundenheit normativ geltender Tarifvertrag eine

Bruttovergütung vor, kann der Arbeitgeber je-

doch den darauf gerichteten Anspruch des Ar-

beitnehmers nicht (teilweise) durch den Einbe-

halt der lediglich hypothetisch in Deutschland zu

entrichtenden Lohnsteuer erfüllen, die er nicht

an die deutschen Finanzbehörden abführt. Bei

Anspruch auf eine Bruttovergütung beinhaltet

die Vergütungspflicht nicht nur die Nettoauszah-

lung, sondern umfasst auch die Leistungen, die

nicht in einer unmittelbaren Auszahlung an den

Arbeitnehmer bestehen (Rn. 38 ff.).

BAG, Urteil vom 13.12.2023 – 5 AZR 307/22
(Orientierungssätze)

Volltext: BB-ONLINE BBL2024-563-2

unter www.betriebs-berater.de

LAG Mecklenburg-Vorpommern: AÜG – Bes-

serstellung von Leiharbeitnehmern gegen-

über eigenen Arbeitnehmern

1. Ein Arbeitnehmer wird nicht deshalb zu einem

Leiharbeitnehmer,weil seinedirektenVorgesetzten

unddieMehrzahlderMitarbeiter imBetriebnicht in

einem Arbeitsverhältnis zu der Arbeitgeberin ste-

hen, sondern als Leiharbeitnehmer aus einem an-

deren (konzernangehörigen) Unternehmen oder

als zugewiesene Beamte beschäftigt sind.

2. Der Gleichstellungsgrundsatz des § 8 Abs. 1

AÜG schützt Leiharbeitnehmer vor einer Schlech-

terstellung gegenüber einem vergleichbaren

Stammarbeitnehmer. Er schützt jedoch nicht die

Stammarbeitnehmer. Ein Anspruch auf Gewäh-

rung des Entgelts der besser vergüteten Leihar-

beitnehmer ergibt sich daraus nicht.

LAG Mecklenburg-Vorpommern, Urteil vom

9.1.2024 – 5 Sa 37/23
(Leitsätze)

Volltext: BB-ONLINE BBL2024-563-3

unter www.betriebs-berater.de

LAG Nürnberg: Gebührenwegfall –

Gebührenermäßigung – Versäumnisurteil

Ergeht in einem arbeitsrechtlichen Rechtsstreit

in erster Instanz ein Versäumnisurteil, kommt

weder ein Wegfall der Gebühren nach KV-GKG

Nr. 8210 Abs. 2 noch eine Gebührenermäßigung

nach KV-GKG Nr. 8211 in Betracht.

LAG Nürnberg, Beschluss vom 17.1.2024 –

5 Ta 98/23
(Leitsatz)

Volltext: BB-ONLINE BBL2024-563-4

unter www.betriebs-berater.de
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